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A. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
In der Zeit vom 17.05.2024 bis einschließlich 17.06.2024 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Zur förmlichen Offenlage 
wurde die aktuelle Entwurfsfassung des Bebauungsplans „In der Gewann“, 1. Änderung, die Entwurfsbegründung im Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 
Nastätten zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Ergänzend waren die Bekanntmachung und die ausgelegten Unterlagen vom 17.05.2024 bis 
17.06.2024 auch auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Nastätten, sowie im zentralen Internetportal des Landes einsehbar.  
 
Es wurden keine Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit vorgebracht. 
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B. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Mit Schreiben vom 15.05.2024 wurden die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 2 zu den Planunterlagen eingeholt. Die Frist endete am 17.06.2024. 
 

I. Stellungnahmen ohne vorgebrachte Anregungen: 
 

1.  Deutscher Wetterdienst, Bernhard-Nocht Straße 76, 20359 Hamburg 
Schreiben vom 04.06.2024 
 

2. Gemeinde Heidenrod, Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod 
Schreiben vom 13.06.2024 
 

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz 
Schreiben vom 27.05.2024 
 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz 
Schreiben vom 16.05.2024 
 

5. Handwerkskammer Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz 
Schreiben vom 27.05.2024  

 
6. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Koblenz 

Schreiben vom 17.06.2024 
 

7. Ortsgemeinde Lipporn, Hauptstraße 7, 56357 Lipporn 
Schreiben vom 17.05.2024 
 

8. Stadtverwaltung Oestrich-Winkel im Rheingau, Paul-Gerhardt-Weg 1, 65375 Oestrich-Winkel 
Schreiben vom 17.05.2024 
 

9. Syna GmbH, Westallee 5-7, 56112 Lahnstein 
Schreiben vom 16.05.2024 

 
10. Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Brauchbach, 

Schreiben vom 16.05.2024 
 

11. Vodafone GmbH, Zurmaiener Straße 175, 54292 Trier 
Schreiben vom 14.06.2024   
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II. Stellungnahmen mit vorgebrachten Anregungen: 
 

12. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, Bahnhofstraße 32, 56410 Montabaur 
Schreiben vom 11.06.2024 

 
13. Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM), Goethestraße 9, 65582 Diez 

Schreiben vom 29.05.2024 
 

14. Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Technischer Werkleiter, Bahnhofstraße 1, 56355 Nastätten 
Schreiben vom 16.05.2024 

 
15. Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz, 40549 Düsseldorf, 

Schreiben vom 30.05.2024 
 

16. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Untere Landesplanungsbehörde, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems 
Schreiben vom 17.06.2024 
 

17. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kirchstraße 45, 56410 Montabaur 
Schreiben vom 21.05.2024 

 
 
Die Stellungnahmen sind vollständig abgedruckt und in Kurzfassung textlich beschrieben. Die entsprechenden Abwägungsvorschläge sind in Fett-
schrift direkt nachfolgend dargestellt und die Beschlussvorschläge jeweils einzeln zugeordnet. 
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I. Stellungnahmen ohne vorgebrachte Anregungen: 

1. Deutscher Wetterdienst, Bernhard-Nocht Straße 76, 20359 Hamburg 
Schreiben vom 04.06.2024 
 

 
 

2. Gemeinde Heidenrod, Rathausstraße 9, 65321 Heidenrod 
Schreiben vom 13.06.2024 
 

 
  



 

 Seite 6 von 19 Stand: 09/2024 

 

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Koblenz, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz 
Schreiben vom 27.05.2024 
 

 
 

4. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege, Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz 
Schreiben vom 16.05.2024 
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5. Handwerkskammer Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz 
Schreiben vom 27.05.2024  
 

 
 

6. Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Peter-Klöckner-Straße 3, 56073 Koblenz 
Schreiben vom 17.06.2024 
 

 
 

7. Ortsgemeinde Lipporn, Hauptstraße 7, 56357 Lipporn 
Schreiben vom 17.05.2024 
 

 
 

8. Stadtverwaltung Oestrich-Winkel im Rheingau, Paul-Gerhardt-Weg 1, 65375 Oestrich-Winkel 
Schreiben vom 17.05.2024 
 

 
 

9. Syna GmbH, Westallee 5-7, 56112 Lahnstein 
Schreiben vom 16.05.2024 
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10. Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Brauchbach, 
Schreiben vom 16.05.2024 
 

 
 

11. Vodafone GmbH, Zurmaiener Straße 175, 54292 Trier 
Schreiben vom 14.06.2024 
 

 
 

Die Stellungnahmen sind vollständig abgedruckt. Sie beinhalten keine Anregungen und können daher zusammenfassend zur Kenntnis genommen 
werden. 
 
Inhalt / Abwägung: 
Die Stellungnahmen Nr. 1 bis 11 enthalten keine abwägungsrelevanten Anregungen oder Bedenken gegen die Planung. Sie können daher zur Kenntnis genommen 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahmen Nr. 1 bis 11 enthalten keine abwägungsrelevanten Anregungen oder Bedenken gegen die Planung und werden daher zur Kenntnis 
genommen. 
 
Beratungsergebnis Ortsgemeinderat: 
 

Einstimmig 
Mit 

Stimmen-
mehrheit 

ja nein 
Enthal-
tungen 

Lt. 
Beschluss-
vorschlag 
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II. Stellungnahmen mit vorgebrachten Anregungen: 

12. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel, Bahnhofstraße 32, 56410 Montabaur 
Schreiben vom 11.06.2024 

 
 

13. Landesbetrieb Mobilität Diez (LBM), Goethestraße 9, 65582 Diez 
Schreiben vom 29.05.2024 
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14. Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Technischer Werkleiter, Bahnhofstraße 1, 56355 Nastätten 
Schreiben vom 16.05.2024 

 
15. Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz, 40549 Düsseldorf, 

Schreiben vom 30.05.2024 

 
 

Abwägungsrelevanter Inhalt: 

Hinweis: Die seitens des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel angesprochenen externen Kompensationsmaßnahmen und 
die artenschutzrechtlich erforderliche Anlage von Lerchenfenstern erfolgen im Einvernehmen von den hiervon betroffenen Betrieben / Bewirtschaf-
tern. Die angeregte Beteiligung der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe erfolgte somit bereits. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahmen II. Nr. 12 bis 15 enthalten keine abwägungsrelevanten Anregungen oder Bedenken und werden daher zur Kenntnis genommen. 
 
Beratungsergebnis Ortsgemeinderat: 
 

Einstimmig 
Mit 

Stimmen-
mehrheit 

ja nein 
Enthal-
tungen 

Lt. 
Beschluss-
vorschlag 
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16. Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Untere Landesplanungsbehörde, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems 
Schreiben vom 17.06.2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsrelevanter Inhalt: 

Der angeregten redaktionellen Ergänzung hinsichtlich eines „dauerhaften Erhalts von anzupflanzenden Gehölzen und Ersatz bei Abgang“ sollte in 

den textlichen Festsetzungen gefolgt werden. 

Bzgl. der als externe Ausgleichsfläche vorgesehenen und im Rahmen der Grünlandkartierung als artenreiches Magergrünland nach § 30 BNatSchG 

als gesetzlich geschütztes Biotop eingestuften Fläche ist folgendes darzustellen: 

Die Fläche ist nach aktueller Auskunft der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Referat Landwirtschaft Ackerlandstatus als solches bis Ende des 

Jahres 2025 verpachtet. Im Rahmen des Grünlandprogramms erfolgte eine Zwischennutzung als Grünland. Die Nutzung als Grünland ist für die Dauer 

des Programms gestattet, ohne dass der Ackerstatus verloren geht. Die im Bebauungsplanentwurf vorgesehene Umwandlung der Ackerstatusfläche 

in eine Wiesenfläche steht somit nicht im Widerspruch zum aktuellen Schutzstatus, sondern würde diesen langfristig sichern und weiterentwickeln. 

Nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde folgendes Einvernehmen erzielt: 



 

 Seite 12 von 19 Stand: 09/2024 

 

Die Untere Naturschutzbehörde erkennt das entwickelte Grünland als begonnene externe Kompensation an. Die festzusetzenden Maßnahmen zur 

Erreichung des naturschutzfachlich verfolgten, modifizierten Entwicklungsziels wurden mit der Untere Naturschutzbehörde abgestimmt und in die 

textlichen Festsetzungen aufgenommen. Die ursprünglich im Entwurf des Umweltberichts geplanten Obstbäume entfallen aufgrund des modifizierten 

Entwicklungsziels. Der für den Bebauungsplan ermittelte externe Kompensationsbedarf kann vollständig durch die externe Ausgleichsfläche abge-

deckt werden. 

Weiterhin verbleibt durch die so festgesetzte externe Ausgleichsmaßnahme ein rechnerischer Kompensationsüberschuss von über 51.000 BW (Bio-

topwertpunkte). In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde besteht die Möglichkeit, sich die „überschüssigen Punkte“ auf einem Öko-Konto 

zum Ausgleich von zukünftigen „Eingriffen in Natur und Landschaft“ gutzuschreiben. 

Ergänzend ist darzustellen, dass die Bilanzierung der Eingriffs- / Ausgleichsermittlung im Entwurf des Umweltberichts bereits integriert war und nach 

dem Praxisleitfaden zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs in Rheinland-Pfalz erfolgte. Der Umweltbericht lag anscheinend der Unteren Natur-

schutzbehörde zum Zeitpunkt der Stellungnahme nicht vor und wurde dieser nachgereicht. Die Bilanzierung der Satzungsfassung erfolgte ebenfalls 

in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

Die angesprochenen Ersatzkästen sind (abweichend von der Stellungnahme der UNB) u.E. nur bei Fällung des Höhlenbaums zwingend erforderlich, s. 

folgendes Zitat aus dem Artenschutzgutachten: 

 

Unabhängig hiervon wird vorgeschlagen, vorsorglich und im Sinne des Artenschutzes in den textlichen Festsetzungen folgende geänderte Regelung / 

Maßnahme zu treffen: 

„Um eine planungsbedingt potenzielle artenschutzrechtliche Betroffenheit von Haussperling, Star und Fledermäusen zu vermeiden bzw. einer bei einer unver-

meidbaren Fällung des o.a. Totholz-Höhlenbaums vor dessen Fällung durch frühzeitige Aufhängung von Ersatzkästen (s.u.) eine adäquate Ausgleichskapazität 

zu schaffen (Maßnahme 4 V AS/ CEF), sind im Bereich der benachbarten öffentlichen Grünflächen (B-Plan In der Gewann) und/ oder in der östlich des Friedhofs 

gelegenen Streuobstwiese entsprechend dem Artenschutzgutachten Ersatzkästen vor einem Baubeginn im Plangebiet anzubringen und dauerhaft zu unterhal-

ten. Die genaue Lage und Art der Kästen (Höhlenbrüterkästen, Nischenbrüterkästen, Fledermausraumkästen, Fledermausspaltenkästen usw.) ist durch die Öko-

logische Baubegleitung zu bestimmen. Bei Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme sowie bei einer unvermeidbaren Fällung des o.a. Totholz-Höhlenbaums ist ein 

Experte/Faunist bzw. die ökologische Baubegleitung hinzuzuziehen (Maßnahme 2 V AS).“ 
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Der angeregten zwingenden Festsetzung eines 15 cm Zaunabstands sollte nicht gefolgt werden, da im Artenschutzgutachten aus artenschutzrechtli-

chen Gründen kein zwingendes Erfordernis hierzu festgestellt wurde. Weiterhin wird diese Forderung im Rahmen der städtebaulichen Abwägung mit 

den ebenfalls zu beachtenden privaten Belangen von privaten Baugrundstücken / Privatgärten als nicht vorrangig und auch als nicht dauerhaft um-

setzbar bewertet. Auch wäre zu befürchten, dass die weiterhin zulässigen Sockelmauern vermehrt errichtet würden, was der Intention der Anregung 

zuwiderlaufen würde. 

Es wird daher vorgeschlagen, diese Anregung als Hinweis / Empfehlung in die textlichen Festsetzungen unter Punkt 4 Einfriedungen wie folgt ergän-

zend aufzunehmen: 

„Der Abstand zwischen Boden und Zaununterkannte von Zäunen sollte im Sinne des Artenschutzes zwischen Boden und Zaununterkannte mindestens 15 cm 

betragen, um die Kleintierdurchlässigkeit zu gewährleisten.“ 
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Abwägungsrelevanter Inhalt: 

Verlust der Bodenfunktion: Gemäß Umweltbericht stellen Bodenversiegelungen grundsätzlich eine Beeinträchtigung besonderer Schwere dar, die 
immer funktionsspezifisch zu kompensieren sind. Dieses erfolgt vollständig im Rahmen der getroffenen Ausgleichsmaßnahmen. Die Stellungnahme 
sollte zur Kenntnis genommen werden. 
 
Starkregen: Der in der Gefährdungsanalyse dargestellte Abflussstrom in Richtung Nord-/ Nordost verläuft innerhalb der Talsenke und somit innerhalb 
der in beiden Baugebieten festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Entwässerungsmulde“, welche auch Versickerungs- und 
Rückhaltefunktionen (Rückhalte-/Mulden-/Grabensystem) wahrnimmt. Aber durch die geplante Entwässerung des Plangebiets im Trennsystem wer-
den weiterhin große Teilbereiche des Plangebiets, die aktuell topografisch noch als potenzielle Sturzflutentstehungsgebiete fungieren, nicht mehr 
dieses Potenzial besitzen. Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser der Straßenverkehrsflächen und der Baugrundstücke wird innerhalb der 
Planstraßen mittels Regenwasserkanal zu den östlich des Plangebiets vorhandenen Versickerungsbecken geleitet. Eine planungsbedingte Erhöhung 
der Abflusskonzentration im Bereich des in der o.a. Gefährdungsanalyse dargestellten Abflussstroms wird daher nicht gesehen. Weiterhin dienen die 
im B-Plan „In der Gewann“ und im B-Plan „In der Gewann“ - 1. Erweiterung“ festgesetzten Grünflächen – ergänzend zu den Straßenräumen – als 
Notwasserwege. Durch die Aufnahme dieser Thematik in die textlichen Hinweise und in die Planbegründung sollen Planer und Bauherren aber auch 
auf entsprechende Gefahren hin sensibilisiert werden, denen ggf. auch im Wege der Eigenversorge Rechnung zu tragen ist. „Der Grundsatz der Ei-
genverantwortung und das Gebot der Schadensreduktion sind in § 5 Absatz 2 WHG verankert. Die Privatperson ist grundsätzlich für die Sicherheit 
der auf ihrem Grund und Boden befindlichen Güter verantwortlich. Bei Gebäuden trägt sie die Verantwortung für die angepasste Ausführung und den 
sachgerechten Unterhalt weitergehender Objektschutzmaßnahmen bzw. die finanzielle Vorsorge.“ 
 
Niederschlagswasserbeseitigung: Die Hinweise und Anregungen sollten zur Kenntnis genommen werden. 
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Abwägungsrelevanter Inhalt: 

Die Hinweise und Anregungen sollten zur Kenntnis genommen werden. 
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Abwägungsrelevanter Inhalt: 

Die Brandschutzhinweise in den textlichen Festsetzungen sollten quantitativ an den o.a. Löschwasserbedarf angepasst werden. Die weiteren Hin-
weise und Anregungen sollten zur Kenntnis genommen werden. 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen der Unteren Naturschutzbehörde wird weitgehend gemäß der Würdigungsempfehlung gefolgt. Die Stellungnahmen der Unteren 
Wasserbehörde, der Unteren Landwirtschaftsbehörde sowie der Brandschutzdienststelle werden gemäß der Würdigungsempfehlung behandelt und 
zur Kenntnis genommen. 
 
Beratungsergebnis: 

Einstimmig 
Mit 

Stimmen-
mehrheit 

ja nein 
Enthal-
tungen 

Lt. 
Beschluss-
vorschlag 
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17. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Kirchstraße 45, 56410 Montabaur 
Schreiben vom 21.05.2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abwägungsrelevanter Inhalt: 

Ver- und Entsorgung: Stellungnahme entfällt 
 

Starkregengefährdung: Der in der Gefährdungsanalyse dargestellte Abflussstrom in Richtung Nord-/ Nordost verläuft innerhalb der Talsenke und 
somit innerhalb der in beiden Baugebieten festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Entwässerungsmulde“, welche auch 
Versickerungs- und Rückhaltefunktionen (Rückhalte-/Mulden-/Grabensystem) wahrnimmt. Aber durch die geplante Entwässerung des Plangebiets im 
Trennsystem werden weiterhin große Teilbereiche des Plangebiets, die aktuell topografisch noch als potenzielle Sturzflutentstehungsgebiete fungie-
ren, nicht mehr dieses Potenzial besitzen. Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser der Straßenverkehrsflächen und der Baugrundstücke wird 
gemäß Entwässerungsvorplanung des Ing. Büros Ludwig innerhalb der Planstraßen mittels Regenwasserkanal zu den östlich des Plangebiets vor-
handenen Versickerungsbecken geleitet. Eine planungsbedingte Erhöhung der Abflusskonzentration / Überlastung der öffentlichen Grünflächen mit 
Entwässerungsfunktion im Bereich des in der o.a. Gefährdungsanalyse dargestellten Abflussstroms wird daher nicht gesehen. Weiterhin dienen die 
im B-Plan „In der Gewann“ und im B-Plan „In der Gewann“ - 1. Erweiterung“ festgesetzten Grünflächen – ergänzend zu den Straßenräumen – als 
Notwasserwege. Durch die erfolgte und ergänzte Aufnahme dieser Thematik in die textlichen Hinweise und in die Planbegründung sollen Planer und 
Bauherren aber auch auf entsprechende Gefahren hin sensibilisiert werden, denen ggf. auch im Wege der Eigenversorge Rechnung zu tragen ist. 
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„Der Grundsatz der Eigenverantwortung und das Gebot der Schadensreduktion sind in § 5 Absatz 2 WHG verankert. Die Privatperson ist grundsätz-
lich für die Sicherheit der auf ihrem Grund und Boden befindlichen Güter verantwortlich. Bei Gebäuden trägt sie die Verantwortung für die angepasste 
Ausführung und den sachgerechten Unterhalt weitergehender Objektschutzmaßnahmen bzw. die finanzielle Vorsorge.“ 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz wird zur Kenntnis 
genommen. Eine planungsbedingte Erhöhung / Verschärfung der Abflusskonzentration / Überlastung der öffentlichen Grünflächen mit Entwässe-
rungsfunktion und ein weitergehender Handlungsbedarf im Rahmen des B-Planverfahrens wird nicht gesehen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

Einstimmig 
Mit 

Stimmen-
mehrheit 

ja nein 
Enthal-
tungen 

Lt. 
Beschluss-
vorschlag 

      

 


